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Der Deutsche Bundestag hat am 20.5.2021 die Reform des Urheberrechts beschlossen. Mit dem Gesetz zur Urheberrechtsre-

form werden zwei europäische Richtlinien umgesetzt. Anlass für die Reform waren die rasanten Entwicklungen der Digitali-

sierung und Vernetzung, die zu einem ständigen Wandel in der Art und Weise geführt haben, wie urheberrechtlich ge-

schützte Inhalte geschaffen, erzeugt, vertrieben, verwertet und vom Publikum genutzt werden. Das gilt für Streaming-Por-

tale ebenso wie für die Nutzung von Social Media. Zukünftig sollen Upload-Plattformen für die hochgeladenen Inhalte der

Nutzerinnen und Nutzer urheberrechtlich verantwortlich sein; das bisherige Haftungsprivileg für „Host Provider“ entfällt. Be-

steht keine entsprechende Lizenz, muss die Plattform einen Upload auf Verlangen des Rechtsinhabers nachträglich entfer-

nen oder auch von Anfang an blockieren. Während nach Ansicht von Bundesjustizministerin Lambrecht das Urheberrecht fit

für das digitale Zeitalter gemacht wurde, kritisiert Susanne Dehmel, Mitglied der Geschäftsleitung beim Bitkom, dass das Ziel,

mit der Reform die Rechtslage an das digitale Zeitalter anzupassen, klar verfehlt wurde (s. PM Bitkom vom 20.5.2021). Denn

die Reform bringe Unsicherheiten für Internetnutzer und sei ein Rückschlag für die Meinungsfreiheit im Netz. Zugleich sehe

das neue Urheberrecht ein überkomplexes Beschwerdeverfahren vor, bei denen jahrelange gerichtliche Streitigkeiten vorpro-

grammiert seien. Rauer wird sich in einer der kommenden Ausgaben des Betriebs-Berater kritisch mit der Reform ausein-

andersetzen.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Kriterien für die Auswahl von Bietern

bei Vergabe eines öffentlichen Auftrags

1. Die Art. 2 und 46 der Richtlinie 2004/18/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 31. März 2004 über die Koordinierung

der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauauf-

träge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträ-

ge sind dahin auszulegen, dass sie einer natio-

nalen Regelung entgegenstehen, nach der der

öffentliche Auftraggeber in einer Bekanntma-

chung als qualitatives Auswahlkriterium verlan-

gen muss, dass die Bieter bereits bei Abgabe

ihres Angebots den Nachweis erbringen, dass

sie über eine Registrierung oder eine Zulas-

sung verfügen, die nach den Vorschriften er-

forderlich ist, die für die Tätigkeit, die Gegen-

stand des betreffenden öffentlichen Auftrags

ist, gelten, und die von der zuständigen Be-

hörde des Mitgliedstaats der Ausführung des

Auftrags erteilt wurde, auch wenn sie in dem

Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen sind,

bereits über eine entsprechende Registrierung

oder Zulassung verfügen.

2. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes ist

dahin auszulegen, dass er nicht von einem

öffentlichen Auftraggeber geltend gemacht

werden kann, der im Rahmen eines Verfah-

rens zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags

zur Einhaltung der nationalen Vorschriften

des Lebensmittelrechts von den Bietern ver-

langt hat, dass sie bereits bei Abgabe ihres

Angebots über eine Registrierung oder eine

Zulassung durch die zuständige Behörde des

Mitgliedstaats der Auftragsausführung verfü-

gen.

EuGH, Urteil vom 20.5.2021 – Rs. C-6/20
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1281-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Werbung mit Testsiegel erfordert An-

gabe der Fundstelle des Tests – Testsiegel

mit Produktabbildung

a) Das Interesse der Verbraucherinnen und Ver-

braucher, eine Werbung mit einem Testergebnis

für eine informierte geschäftliche Entscheidung

prüfen und insbesondere in den Gesamtzusam-

menhang des Tests einordnen zu können, hängt

nicht von der Intensität der Bewerbung des

Testergebnisses, sondern allein davon ab, ob das

Testergebnis in der Werbung erkennbar ist.

b) Für eine zulässige Werbung mit einem Test-

siegel ist es erforderlich, dass eine Fundstelle

des Tests deutlich erkennbar angegeben wird,

die leicht zugänglich ist und eine eindeutige Zu-

ordnung zu einem bestimmten Test erlaubt, um

den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine

einfache Möglichkeit zu eröffnen, den Test selbst

zur Kenntnis zu nehmen (Fortführung von BGH,

Urteil vom 16. Juli 2009 – I ZR 50/07, GRUR

2010, 248 Rn. 31 – Kamerakauf im Internet).

BGH, Urteil vom 15.4.2021 – I ZR 134/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1281-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Pkw-Hersteller und Händler müssen

bei Bewerbung eines Neuwagens über

Kraftstoffverbrauch informieren – Ferrari

458 Speciale

a) Für die Frage, ob es sich um einen neuen Per-

sonenkraftwagen im Sinne von § 1 Abs. 1, § 5

Abs. 1 Pkw-EnVKV handelt, ist nicht das im in

elektronischer Form verbreiteten Werbematerial

(hier: Werbung eines Autohändlers auf Face-

book) im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Pkw-

EnVKV abgebildete konkrete Fahrzeug maßge-

bend, sondern der Personenkraftwagen, für den

geworben wird (im Anschluss an BGH, Beschluss

vom 28. Mai 2020 – I ZR 170/19, juris Rn. 5).

b) Nach demWortlaut des § 1 Abs. 1 Pkw-EnVKV

und dem Zweck der Pkw-EnVKV trifft die Pflicht

zur InformationüberdenKraftstoffverbrauchund

die CO2-Emissionen des beworbenen Modells ei-

nes neuen Personenkraftwagens denwerbenden

Hersteller oder Händler unabhängig davon, ob er

selbst oder ein anderer Hersteller oder Händler

zum Zeitpunkt der Werbung objektiv zur Liefe-

rungdesbeworbenenModells inder Lage ist.

BGH, Urteil vom 1.4.2021 – I ZR 115/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1281-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: „Öffentlich zugängliche Versteige-

rung“ i. S. d. § 474 Abs. 2 S. 2 BGB (hier: Auk-

tion für Reitpferde) – Abgrenzung zwischen

Verbraucher- undUnternehmerhandeln

a) Eine „öffentlich zugängliche Versteigerung“

im Sinne des § 474 Abs. 2 Satz 2 BGB (hier: Auk-

tion für Reitpferde) ist – entsprechend der Legal-

definition in § 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB – dann

gegeben, wenn der Unternehmer Verbrauchern,

die persönlich anwesend sind oder denen diese

Möglichkeit gewährt wird, Waren oder Dienst-

leistungen anbietet, und zwar in einem vom Ver-

steigerer durchgeführten, auf konkurrierenden

Geboten basierenden transparenten Verfahren,

bei dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten

hat, zum Erwerb der Waren oder Dienstleistun-

gen verpflichtet ist. Darüber hinaus ist – anders

als bei einer „öffentlichen Versteigerung“ im

Sinne der Vorgängerregelung in § 474 Abs. 1

Satz 2 BGB aF (siehe hierzu Senatsurteile vom 9.

November 2005 – VIII ZR 116/05, NJW 2006, 613

Rn. 9 ff.; vom 24. Februar 2010 – VIII ZR 71/09,

NJW-RR 2010, 1210 Rn. 12) – nicht (mehr) erfor-

derlich, dass der Versteigerer die persönlichen

Anforderungen gemäß § 383 Abs. 3 Satz 1 BGB,

§ 34b Abs. 5 GewO erfüllt (im Anschluss an Se-

natsurteile vom 27. Mai 2020 – VIII ZR 315/18,

BGHZ 226, 1 Rn. 51; vom 9. Oktober 2019 – VIII

ZR 240/18, BGHZ 223, 235 Rn. 24 f., 58 ff.).
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